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A) SATZUNGEN,  VERORDNUNGEN  UND 
 BEKANNTMACHUNGEN 
 DER  REGION  HANNOVER  UND  DER
 LANDESHAUPTSTADT  HANNOVER

 Region Hannover

 Rückübertragung von Aufgaben nach dem Natur- 
schutzrecht von der Stadt Ronnenberg auf die  
Region Hannover 

Die Stadt Ronnenberg hat die Vereinbarungen über die 
Aufgabenübertragung nach dem Naturschutzrecht ge-
genüber der Region Hannover zum Jahreswechsel fristge-
recht gekündigt.
Die Aufgaben der Naturschutzbehörde nach den §§ 28 und 
30 des BNatSchG sowie den §§ 21 und 24 NAGBNatSchG 
für das Gebiet der Stadt Ronnenberg werden ab dem  
1. Januar 2022 wieder von der Region Hannover wahrge-
nommen.  

Hannover, den 10.09.2021  

Region Hannover 
Der Regionspräsident 

 Landeshauptstadt Hannover

 – – –
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B) SATZUNGEN  UND  BEKANNTMACHUNGEN 
DER  STÄDTE  UND  GEMEINDEN

1. Gemeinde Uetze

 Bebauungsplan Nr. 27 „Baugebiet am See“, Ort-
schaft Dollbergen 

Der Rat der Gemeinde Uetze hat am 15.07.2021 den Be-
bauungsplan Nr. 27 „Baugebiet am See“, Ortschaft Doll-
bergen gem. § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) als Sat-
zung beschlossen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine 
Teilfläche der Ortschaft Dollbergen und befindet sich öst-
lich der Ackersbergstraße. Er ist nachstehend abgedruckt: 

Der Bebauungsplan einschließlich Begründung liegt gem. 
§ 10 Abs. 3 BauGB öffentlich aus und kann im Fachbe-
reich Bürgerservice, Bauen und Verkehr der Gemeinde 
Uetze, Zimmer 224, Marktstraße 9, 31311 Uetze, während 
der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. Je-
dermann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Aus-
kunft verlangen. 
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Mit dieser Bekanntmachung wird der o.g. Bebauungsplan 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich. 
Auf die Möglichkeit, die Verletzung der in § 214 Abs. 1 
BauGB aufgeführten Verfahrens- und Formvorschriften 
sowie Mängel der Abwägung beim Zustandekommen des 
Bauleitplans geltend zu machen, wird hingewiesen. Unbe-
achtlich für die Rechtswirksamkeit des Bauleitplans wer-
den gemäß § 215 BauGB
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 
des Bebauungsplans oder des Flächennutzungsplans 
und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel der Ab-
wägung,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Uetze unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch einen 
Bebauungsplan eingetretenen Vermögensnachteilen so-
wie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 

Uetze, den 22.09.2021 

Gemeinde Uetze 
Bürgermeister 

Werner Backeberg

C) SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

 aha - Zweckverband Abfallwirtschaft Region Han-
nover

 Einladung zur 81. Sitzung der Zweckverbandsver-
sammlung am Mittwoch, den 13.10.2021 um 9.00 
Uhr im Neuen Rathaus der Landeshauptstadt Han-
nover, Trammplatz 2, 30159 Hannover, Sitzungs-
raum Kaminzimmer

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

A-Themen:

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Be-
schlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Einwohnerinnen- und Einwohnerfragestunde
3. Genehmigung der Niederschrift über die 80. Sitzung 

am 22.07.2021
4. Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover 

Wirtschaftsplan 2022 (Beschlussvorlage Nr. A IV B 
471/2021)

5. Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover
 Hilfseinsatz im Flutkatastrophengebiet Landkreis 

Ahrweiler (Beschlussvorlage Nr. A IV B 478/2021)
6. Bericht der Verbandsgeschäftsführung
7. Anfragen an die Verbandsgeschäftsführung

Die Tagesordnung wird mit einem nicht öffentlichen Teil 
fortgesetzt.

Christine Karasch
Vorsitzende


